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GRUNDAUSBILDUNG FÜR GEMEINDEBEDIENSTETE

Die in den §§ 15 und 16 des Gemeindebedienstetengesetzes 2014 beinhalteten Bestimmungen zur Grundausbildung für Gemeinde-
bedienstete wurden mit der aktuellen Verordnung der Burgenländischen Landesregierung neu geregelt.

Ziel und Inhalt dieser Verordnung ist die modulare Regelung der Ausbildungslehrgänge und Dienstprüfungen der Gemeindebediens-
teten aller Verwendungsgruppen der Verwaltung in weitgehender Anlehnung an die Grundausbildung des Landesdienstes. Bei der 
Auswahl der Gegenstände und der Prüfungsvorschriften wurde jedoch auf die von den Gemeinden zu vollziehenden Rechtsvorschrif-
ten angemessen Rücksicht genommen.

Ein neuer Ausbildungslehrgang für alle Entlohnungsgruppen startet grundsätzlich jedes Jahr im September. Bei genügend Anmel-
dungen ist es möglich, dass parallel dazu auch im Jänner mit einem Lehrgang begonnen wird.

Die Module enthalten für alle Entlohnungsgruppen im Wesentlichen dasselbe inhaltliche Angebot. Lediglich bei einzelnen Modulen 
wird hinsichtlich des Inhaltes und Umfanges der Ausbildung zwischen den Entlohnungsgruppen gv1, gv2, a und b einerseits sowie 
gv3, gv4, c und d andererseits unterschieden. Eine Di%erenzierung nach der jeweiligen Entlohnungsgruppe erfolgt bei allen Modulen 
jedenfalls im Rahmen der abschließenden Teilprüfungen.

Mündliche Teilprüfungen:
Etwa eine Woche nach jedem Modul ist eine mündliche Teilprüfung abzulegen. Ausgenommen sind hier die Module 5, 9 und 12.

Schriftliche Teilprüfungen jeweils nach:
•  Modul 5 inkl. der fachlichen Inhalte der Module 1 bis 4
•  Modul 9 inkl. der fachlichen Inhalte der Module 7 und 8
•  Modul 12 inkl. der fachlichen Inhalte der Module 10 und 11

Projektarbeit und kommissionelle Abschlussprüfung:
Bedienstete der Verwendungsgruppen gv1, gv2, a und b haben vor Antritt zur Abschlussprüfung die Module 13 und 14 zu absolvie-
ren sowie eine Projektarbeit in Form einer schriftlichen Hausarbeit zu verfassen. Das Thema der Projektarbeit ist je nach Fachproble-
matik in Abstimmung mit dem jeweiligen Einzelprüfer aus einem Gegenstand der Module 1 bis 4 oder 6 bis 8 zu wählen. Spätestens 
sechs Wochen nach Abgabe der Projektarbeit muss die mündliche Abschlussprüfung vor einer Prüfungskommission absolviert 
werden. 

Hinweis:
Die einzelnen Module können auch von Bediensteten der Gemeindeverbände bzw. zu Fortbildungszwecken besucht werden. Es sei 
jedoch darauf hingewiesen, dass Gemeindebedienstete, die die Grundausbildung absolvieren müssen, vorgereiht werden.

ZIELGRUPPEN
Gemeindebedienstete der Verwendungsgruppen gv1 bis gv4 sowie a bis d, die noch keine Dienstprüfung abgelegt haben

ZULASSUNG
Die Zulassung zum Ausbildungslehrgang erfolgt über die Abteilung 1 – Personal im Amt der Bgld. Landesregierung. Das entspre-
chende Formular sowie weitere wichtige Informationen zur Ausbildung &nden Sie auf der Homepage der Akademie Burgenland 
(www.akademie-burgenland.at) in der Rubrik „Aus- und Weiterbildung – Grundausbildung Gemeinden“.

INHALTE DER MODULE IM ÜBERBLICK

MODUL 1
Verfassungs-, Verwaltungs-, Europa- und Verfahrensrecht

• Bundes- und Landesverfassung

• Behördenorganisation

• Europäische Integration

• Verwaltungsverfahren (EGVG, AVG, VStG, VVG)

Dauer: 3 Tage (gilt für alle Verwendungsgruppen)

MODUL 2
Dienstrecht

• Dienst- und Besoldungsrecht

• Auskunftsp'icht

• Amtsverschwiegenheit und Datenschutz

• Gehaltsverrechnung mit praktischen Beispielen

Dauer: 3 Tage (gilt für alle Verwendungsgruppen)

MODUL 3
Gemeinderecht

• Gemeinde- und Volksrecht

• Wahlrecht und Wählerevidenzen

Dauer: 3 Tage (gilt für alle Verwendungsgruppen)

MODUL 4
Raumordnungs- und Baurecht

• Raumordnungsrecht

• Baurecht

• Heizungsanlagenrecht

• Bausachverständigentätigkeit

• Straßenverkehrs- und Wegerecht

Dauer für gv1, gv2, a und b: 3 Tage
Dauer für gv3, gv4, c und d: 2 Tage 
(Bausachverständigentätigkeit sowie Straßenverkehrs- und Wegerecht müssen nicht absolviert werden)

MODUL 5
Gebührenrecht und Verwaltung

• Verwaltungsmethodik

• Gebührenrecht

• Verwaltungsabgaben

Dauer für gv1, gv2, a und b: 3 Tage
Dauer für gv3, gv4, c und d: 2 Tage 

Der 3. Tag dient als Vertiefungs- bzw. Spezialisierungstag für die Verwendungsgruppen gv1, gv2, a und b.
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MODUL 6
Besonderes Verwaltungsrecht

• Polizei-, Melde- und Feuerwehrrecht

• Umweltrecht

• Naturschutzrecht

• Agrarrecht

• Gesundheits- und Sozialrecht

Dauer: 2 Tage (gilt für alle Verwendungsgruppen)

MODUL 7
Finanz- und Haushaltsrecht I

• Finanzverfassung und Finanzausgleich

• Umsatzsteuerrecht

• Gerichtliches Exekutionsverfahren

• Gemeindeaufsicht und Gebarungskontrolle

• Vergaberichtlinien

• Grundzüge der Doppik und Kameralistik

• Haushaltsrechtliche Bestimmungen der Gemeindeordnung

• Gemeindehaushaltsordnung

• Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV)

Dauer: 3 Tage (gilt für alle Verwendungsgruppen)

MODUL 8
Finanz- und Haushaltsrecht II

• Abgabenverfahren

• Gemeindeabgaben

Dauer: 3 Tage (gilt für alle Verwendungsgruppen)

MODUL 9
Buchhaltung in der Praxis

• EDV-Buchhaltung in der Praxis

Dauer für gv1, gv2, a und b: 3 Tage
Dauer für gv3, gv4, c und d: 2 Tage 

Der 3. Tag dient als Vertiefungs- bzw. Spezialisierungstag für die Verwendungsgruppen gv1, gv2, a und b.

MODUL 10
Personenstandsrecht I

• Personenstandsgesetz

• Personenstandsverordnung und Dienstanweisung

• Geburt

• Ehe

• Sterbefall

Dauer: 3 Tage (gilt für alle Verwendungsgruppen)

MODUL 11
Personenstandrecht II

• ABGB Personenstandsrecht

• ABGB Namensrecht

• Internationales Privatrecht (inkl. Jugendwohlfahrtsgesetz, Todeserklärungsgesetz und Namensänderungsgesetz)

• Staatsbürgerschaftsgesetz

• Staatsbürgerschaftsevidenz

Dauer: 3 Tage (gilt für alle Verwendungsgruppen)

MODUL 12
ZPR-Praxis

• Einführung in die Praxis

• Geburt

• Ehe

• Sterbefall

Dauer: 3 Tage (gilt für alle Verwendungsgruppen)

Folgende zwei Module sind für Bedienstete der Verwendungsgruppen gv1, gv2, a und b verp!ichtend zu absolvieren.

Bedienstete der Verwendungsgruppen gv3, gv4, c und d können diese bei Interesse auf freiwilliger Basis zu Fortbildungszwecken besuchen.

MODUL 13
Ö#entliches Management I

• Philosophie, Kultur, Strategien und Instrumente des ö%entlichen Managements

• Ergebnisorientierte Steuerung

• Dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung

• Controlling/Berichtswesen

• Prozessmanagement

• Einblick in das E-Government

Dauer: 2 Tage

MODUL 14
Ö#entliches Management II

• Managementinstrumente

• Arten von Projekten

• Projektmanagement

• Projektorganisation

• Interne Kontrollsysteme

• Verhaltenskodex

Dauer: 2 Tage
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